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Einleitung 
Warum haben wir ein Schutzkonzept?

Durch das Schutzkonzept möchten wir auf mögliche Gefahren aufmerksam machen, aber auch

Präventionsmaßnahmen aufzeigen, um diese Risiken zu vermeiden. Auch Anlaufstelle für Hilfe bei

Grenzüberschreitungen oder anderen Problemen sollen transparent gemacht werden.

Grundhaltung

Der Turnverein Mettlach fördert eine Kultur des Hinsehens! 

Wir möchten einen sicheren Ort für Kinder und Jugendliche schaffen, in dem keiner Angst vor

physischer, psychischer oder sexueller Gewalt haben muss. Unser Ziel ist es, dass die Kinder und

Jugendlichen gerne in unser Training kommen, sich wohlfühlen und bei Problemen sich auch immer

gerne an uns wenden. Dies ist im Sport für ein gutes Lernklima und viel Spaß essenziell. Ebenso

fördert es auch die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen soziale Kontakte einzugehen und in

Gruppen hinein zu finden. Wir möchten die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen in einem

sicheren Rahmen wachsen zu können und ihre Persönlichkeit zu finden, sowie ihr Selbstbewusstsein

zu stärken. Dies gilt ebenfalls für bereits erwachsene Mitglieder des Vereins.

Gesetzliche Grundlagen

Das Schutzkonzept basiert auf den Rechtlichen Grundlagen, die offiziell innerhalb Deutschland für

den Schutz des Kindes gelten. Darunter fällt die UN-Kinderrechtskonvention und das

Jugendschutzgesetz.
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Erweitertes Führungszeugnis
/Ehrenkodex 
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Alle MitarbeiterInnen geben alle 5 Jahre Einsicht in

ihr erweitertes polizeiliches Führungszeugnis.

Außerdem haben alle Übungsleiter einen

Ehrenkodex des LSVS unterschrieben. 



Risikoanalyse 
und Prävention

Recht am Bild Kinder/Jugendliche können es als störend und unangenehm empfinden,wenn während des Trainings Foto- und Videoaufnahmen von ihnen gemachtwerden. Außerdem wollen wir Kinder/Jugendliche davor schützen, dassAufnahmen von ihnen ohne Zustimmung in den sozialen Medien zu findensind. Deshalb ist es untersagt für Eltern und Gäste, Foto und Videomaterialaufzunehmen. Die TrainerInnen sind angehalten die Kinder/Jugendliche nurnach Zustimmung zu fotografieren und nur mit Zustimmung der Eltern dieFotomaterialien für Werbungszwecke oder zur Sichtbarkeit der Eltern zuveröffentlichen.
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Hilfestellung 

Bei Hilfestellungen wird durch das Unterstützen von Übungen ein

bedingter Körperkontakt hergestellt. Dieser kann je nach

Kind/Jugendlicher individuell unangenehm empfunden werden. Da

Hilfestellungen essenziell für die Durchführung einiger Übungen sind,

um Verletzungen der Kinder/Jugendlichen zu vermeiden, wird zuvor

über die Form der Hilfestellung gesprochen. Dadurch hat jedes

Kind/Jugendlicher die Möglichkeit die Übung auszusetzen, wenn es

das nicht möchte. Unsere TrainerInnen achten darauf, dass

Hilfestellungen so gegeben werden, dass nur nötige und akzeptable

Körperregionen berührt werden.



Partnertraining 

Durch Technikübungen in der Selbstverteidigung, beim Bodenkampf

oder bei anderen Kampfkunstübungen kann Körperkontakt zwischen

den Kindern/Jugendlichen entstehen. Dies ist im Kampfkunsttraining

normal und wichtig. Dennoch können Kinder/Jugendliche stets

Übungen aussetzen, wenn sie sich unwohl fühlen. Ebenso sind die

TrainerInnen darauf bedacht den Kindern/Jugendlichen die Übungen

so zu erklären, dass sie langsam an Übungen außerhalb ihrer

Komforzone heran geführt werden und zugleich darin gestärkt

werden ihr persönliches Nähe- und Distanzempfinden einzuschätzen

und zu kommunizieren.

Kommunikation 
Wir lehnen Diskriminierung, Mobbing, sexuelle Äußerungen und jegliche andereArt von negativer und verletzender Kommunikation ab und schreiten beiAuftreten innerhalb des Vereins auch aktiv ein. Wir wollen eine wertschätzendeund Grenzen bewahrende Kommunikation.

Gleichberechtigung 

Der Turnverein legt Wert darauf, dass jedes Kind/jeder Jugendliche

gleich, fair und wertschätzend behandelt wird. Bevorteilung und

Ausgrenzung jeglicher Art sind nicht akzeptabel und werden im

Verein nicht geduldet. Wir Wollen ein gutes Vereinsklima haben.



Verfahren bei
Grenzüberschreitungen
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Vorfall von Grenzüberschreitung

Was jetzt?

•Ruhe bewahren 

• keine voreiligen Beschuldigungen

• Vertraulicher Umgang

• Ernstnehmen 

• als Vertrauensperson agieren 

• Dokumentieren und Festhalten 

Schutzbeauftragter
 > Jeder Fall ist individuell. Der Schutzbeauftragte kann durch

seine Kompetenzen und sein Wissen den Betroffenen helfen,

kann unterstützen und beraten und weiß wie damit

umzugehen ist.



Foto

Schutzbeauftragter
und Beschwerdemanagement

Der Turnverein hat einen Schutzbeauftragten.  Dieser kümmert sich um die Belange

des Schutzes und ist zeitgleich AnsprechpartnerIn für alle Kinder, Jugendliche, Eltern

und Trainer im Verein. Er hat  eine persönliche E-Mail-Adresse.

Durch Schulungen besteht hierfür eine fachliche Kompetenz des Schutzbeauftragten,

um sich bestmöglich um den Schutz der Kinder- und Jugendlichen zu kümmern.

Dafür hat der Schutzbeauftragte die Pflicht und das Recht diesem Schutzauftrag  

bestmöglich nachzukommen.

Bei aufkommenden Beschwerden in Bezug auf den Kinder- und Jugendschutz, in jeglicher

Hinsicht, kann dies schriftlich dem Schutzbeauftragten oder dem Vorstand zukommen

gelassen werden. 

Dort wird es bearbeitet und beantwortet. Wir nehmen ihre Beschwerden und

Rückmeldungen ernst und kümmern uns entsprechend um eine geeignete Lösung!

Beschwerdemanagement
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Helena Zöller

schutzbeauftragter@tv-mettlach.de
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Impressum

Auf der Hardt 29
54456 Tawern

„Das Kind hat das Recht,

ernst genommen, nach seiner

Meinung und

seinem Einverständnis gefragt zu

werden.“

Janusz Korczak (1878–1942)

vorsitzender@tv-mettlach.de

Rüdiger Roberg


